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Neunter Abschnitt.

Die bewaffnete Macht des Reiches®).

$ 40. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen. I. Die bewaffnete Macht
des Reichs zerfällt in zwei grosse Bestandteile, das Heer und die Kriegs-
marine, für welche sehr verschiedene staatsrechtliche Grundprinzipien
massgebend sind. Diese Verschiedenheit beruht nicht auf rationellen Grün-
den, auf technischen Bedürfnissen oder tieferen juristischen Maximen, son-
dern lediglich auf historischen Umständen, nämlich auf der Tatsache, dass
es bei Gründung des Norddeutschen Bundes nur eine einzige Kriegsmarine,
die preussische, gab, welche man ohne Schwierigkeiten dem Bunde überweisen
konnte, während jeder der in den Bund eintretenden Staaten sein eigenes
Militärwesen hatte. Bei der Erweiterung des Nordd. Bundes zum Reiche
wiederholte sich dasselbe. Infolgedessen besteht hinsichtlich der Kriegsmarine
der Grundsatz, dass sie eine reine Reichseinrichtung ist, bei welcher die Ver-
waltungsbefugnisse der Einzelstaaten völlig ausgeschlossen sind; sie ist daher
kraft innerer Notwendigkeit eine einheitliche. Dagegen bildet die gesamte
Landmacht des Reiches nur insofern ein ‚einheitliches‘‘ Heer, als die Kon-
tingente der Einzelstaaten gleichmässig organisiert und bewaffnet sind, nach
Art. 63 der RV. im Krieg und Frieden unter dem Befehl des Kaisers stehen
und die gesamten Kosten gemeinschaftlich von den Bundesstaaten, also aus
Reichsmitteln, getragen werden. Diese durch die angegebenen drei Punkte
gewährleistete ‚Einheitlichkeit‘‘ der Landmacht des Reiches hebt weder die
gesonderte Existenz der Kontingente der einzelnen Staaten noch die Militär-
hoheit der letzteren auf. Das Reich hat keine Truppen, die
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